
AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES 

DES KANTONS SOLOTHURN 

VOM 

7. August 1973 nr . 4473 

Die' 'Ein.wo.hhe.r.geme.-inde Dänf.ken ·.unterbreitet dem Regierungsrat 
eine Aenderung des §.!ras.s.en...:.,. Baulinien..;. und· Zonenplanes 
11Unterdorf11• Die Planvorlage betrifft dieAenderungder 
Linienführung der Feldstra:sse. 

Die schriftliche-Auflage erfolgte vom 5.8. - 4.9.1972. 
' . . . . . 

Es wurde eine Einsp~a9he eingereicht, die vom Gemeinderat 
_:::~:1· .. -~:- ... · ·-<~L:.r~:·:c( .. ::_._ ... , ... , i_ ·• ;: • 

abgewiesen und nicht wei tergezogen wur de , Der Gemeinderat 
. . . ' ... ' -- . ; .. - .. ' . ' .. ; ··'. . ") ' ·1·.. '.. ('"f , l . · •, :: ·. 1. · . :·· . _ . -. . 

·' · hiit' diese "Aenclerung' in J.der: Si tzurig 'vom 9.4.1973 genehmf.g+', .: 
. ' :.i ... ~f. 1 ' . • • • • ~ ·• : . 

Formell wurde das Verfahren richtig durchgeführt 
Materiell sind keine Bemerkungen anzubringen 

Es wird 
beschlossen: _...., ~-..- 

1. Die Aenderung des Strassen-, Baulinien- und Zonenplanes-- 
11Unterdorf11 (Aenderung der Linienführung der Feldstrasse) 
wird genehmigt. 

2. Die Gemeinde wird verhalten, dem Kant. Amt für Raumplanung 

bis zum 3009.1973 noch zwei von der Gemeindebhörde unter 
zeichnete Exemplare des Planes zuzustellen, wovon mindestens 
1 Exemplar auf Leinwand aufgezogen. 
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